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Europäische Wirtschaftsintegration
und Landesverteidigung

Vor/rag geFa/Ze» no« OFerr/ForprFowzOTzz»^«/ H. WiWPo/z, KoOT»za«zfß«; FAK 2

Ei/z/eAezzzfe BevzerLztzzge«

- Die zunehmende wirtschaftliche, auf alle Lebensbereiche bezogene technologische und politische
Verflechtung auf internationaler Ebene

stellt Regierung und Volk vor die wohl komplexesten ProF/ewe und schwerwiegensten
aussenpolitischen E«/rcFez'z/«»ge» der Nachkriegszeit.

Ihre derzeitige Aktualität bezieht sich einerseits auf die in der Luft liegende ewopäzrcFe ÄcFer-
Fez/r£o«/ere»z und anderseits auf den unmittelbar bevorstehenden, vorerst auf vertraglicher
Basis eingeleiteten Anschluss an die E«ropäAcFe Wz>ZrcFa/ZrgcOTez>zrcFzz/E

Auch die Frage des Beitrittes der Schweiz zur UNO ist in den Entscheidungsbercich eines ver-
stärkten internationalen Engagements gerückt.

Nicht allein Sachzwänge treiben diese Entwicklung an. Sie ist in den weitern Rahmen
des geistigen Um- und Aufbruches in Richtung einer aktiveren Mitwirkung an der
Lösung der tze/toe/Ve« ÜFer/eFetfjproF/e/»e zu setzen.

- Diese Öffnung nach aussen tritt in scheinbare und tatsächliche Ko«//7Ue mit bisher als kaum
verrückbar geltenden Staatsgrundlagen, namentlich der Neutralitätspolitik sowie der innen- und
aussenstaatlichen Selbstbestimmung.

In diesem Zusammenhang ist auch die mir in diesem Vortrag gestellte Frage nach den
Az/mvAGz/zgcw einer verstärkten internationalen Bindung azz/ //«rere La«zferferte'zEgzz«g
zu untersuchen.

Die Konfrontation der Wirtschaftsintegration mit unserer nationalen Sicherheitsstrategie ist in
dieser direkten Form bisher m. W. kaum erfolgt, wohl namentlich deswegen nicht, weil

- letztere implicite mit Selbstbestimmung und Neutralität miteinbezogen ist und zudem
weil

- die Landesverteidigung in den aktuellen Integrationsphasen (noch) nicht unmittel-
bar betroffen wird.

Uwrmt' z/er grPz-wz/z'« r/ra^egAcFe« KowzepZcr

Unter «Sicherheitsstrategie» verstehen wir als Kleinstaat

«den umfassend konzipierten Einsatz a//er Kräfte der Nation zur Selbstbehauptung
gegenüber einer zur GezzW/a/ztpeWzzng bereiten Umwelt».

Sie ist in den Gesamtrahmen der po/EAcFe« ZA/re/zavg unseres Staates eingeordnet, die innen-
und aussenpolitisch weit über den Tez'/Ferez'cF der Sicherheitsstrategie hinausgeht.

Die Schweiz muss alle ernstgemeinten BezzzzzPatzge« z/w? z/evz Fr/zv/zw in einer vorderhand durch
Machtpolitik beherrschten Welt unterstützen, ich meine in noch verstärktem, aktiverem Masse als

bisher.
Die Möglichkeiten der gewaltlosen Fn'ede«w/VFer«ng mit allen geeigneten Mitteln der
Aussenpolitik, Wirtschaft und Wissenschaft — ich denke u. a. an die Konfliktsforschung
— sind auszuschöpfen.

Darob darf aber die Ge/äFrzEozg z/er z'/gevze« E.vA/zvzz nicht übersehen werden. Wohl besteht zur
Zeit glücklicherweise keine akute Kriegsgefahr in Europa. Sie ist aber /d/e«Z vorhanden.

Massgebend für die Beurteilung der Bedrohung dürfen nicht Spekulationen um die
Wahrscheinlichkeit bzw. Unwahrscheinlichkeit der Gewaltanwendung sein, sondern die
po/e«AeEe« zVIbg/zcFEezVe«, die sich auf Grund der /a/rzzzrF/AFe« Kräfteverhältnisse im
europäischen Raum ergeben.
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Das Kriegspotential von Ost und West ist heute grösser denn je, wobei sich eine zunehmende
ÜFer/egezzFezY r/er Or/F/ocGr gegenüber den NATO-Streitkräften abzeichnet. Das schiefe Kräfte-
Verhältnis verleiht den Ostmächten

nicht nur eine stärkere 0//ezzr/y£ra/Z (wesentlich stärker als für eine strikte Defensiv-
politik und für die innere Sicherheit nötig! sondern es erhöht auch die Versuchung
zur erpresserischen Gewaltandrohung und verstärkt einseitig die Machtposition im
kalten Krieg. (Das Schwergewicht der russischen Streitkräfte ist zudem immer noch nach
FMroprf orientiert.)

Im Spannungsbereich dieser machtpolitischen Konstellation spielen sich unsere
ab. Auch wenn gewisse Präferenzen in diesen Beziehungen, etwa im wirtschaftlichen Bereich,
neutralitätsrecEz/AA irrelevant sind, können sie poYYAc/te erlangen.

Die Sicherheit der Schweiz darf aber nicht allein von den gegenwärtigen Kräfteverhältnissen in
Europa und dem diese umspannenden atomaren Patt her beurteilt werden.

Das Weltgeschehen ist unberechenbar und variabel. Es besteht keine Gewissheit, dass

unser Staat nicht eines Tages — selbst aus scheinbar tiefstem Frieden — in eine unmit-
telbare Gefahrenlage geraten kann. Die Gc/rf/W/w/gr/wy;«*// sind sehr vielgestaltig; sie
reichen vom kalten Krieg, über Subversion und Erpressung bis zu den mannigfachen
Abstufungen äusserer Gewaltanwendung. — Ihrer Gesamtheit muss unsere Sicherheits-
politik in möglichst anpassungsfähiger Weise Rechnung tragen.

Es wäre ein verhängnisvoller Irrtum, sich nur auf die eine oder andere Schutzmassnahme zu ver-
lassen, nur auf unsere diplomatische Künste,

das internationale Prestige,

die Neutralitätspolitik oder gar
die Hilfe Dritter,

wie es ebenso falsch wäre, uns allein auf militärische Sicherheit abzustützen.

Die Gesamtheit unserer Möglichkeiten ergibt ein OpAw/tw an Sicherheitseffekt und
v/tMApo/AAcßer F/evAeYAPY /'» d///ere«zz'er/er rl/Horadzozg.

Dies bedingt aber ein gesamtheitliches, schon cor möglichen Konflikten gründlich durchdachtes
Konzept und entsprechende institutionelle Vorbereitungen für die V/uo/r/PArztvg /« Kmew/age».

Wir dürfen uns nicht auf Improvisationen, die Eingebung des Augenblickes und auf
Massnahmen der letzten Minute verlassen. (Wie wir es auch schon erlebt haben, als wir
bereits «in der Tinte sassen»

(Wir Eidgenossen sind in unserem Pragmatismus keine Pioniere der Vorsorge.)

Nun, die E/tww/c «/ww sind eng verknüpft mit der Staatsmaxime der
ständigen (WzAro/zYPY, die nach dem Haager Abkommen von 1907 die völkerrechtliche Verpflich-
tung einschliesst,

alles in unserer Macht Stehende vorzukehren, um sie zu wahren und zu schützen.

Sie ist nur lebensfähig als Fetz.vt//«e/e Neutralität, die keinem Selbstzweck dient, sondern
den gemeinsamen Interessen einer gespaltenen Staatengemeinschaft. Sic hat nichts mit
einer (oft apostrophierten) «Igelmentalität» und fehlenden internationalen Solidarität
zu tun, sondern mit dem Verlass auf uns, dass wir in einem Konflikt Eezner Vei/e tzvV/er-

»zac/ApoAYAcFe z/W œ/ZzYâràcFe Vorto/e zugestehen.

Die Neutralität hat so wenig wie unsere Landesverteidigung die Aufgabe,

die «herrschende Klasse»,

den «Kapitalismus» oder

andere «nicht verteidigungswürdige Werte» zu schützen,

sondern die Ve/M/FtuY/wOTZt«« in einer durchaus wandlungs- und verbesserungsfähigen
Demokratie. (Die Landesverteidigung ist zz/zuFFängzg von der politischen und gesell-
schaftlichen Konstellation im Lande.)
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Die auf internationale Konflikte bezogene Neutralität bringt es mit sich — mit einer gewissen
Erschwerung, die aber ihre Vorteile bei weitem nicht erreicht —, dass wir die Verteidigungs-
Vorbereitungen zzzz/ zzzzr se/te gate/// zu treffen haben,

ohne Unterstützung durch das Ausland und o/W B/W///« an eine fremde Macht oder

Mächtegruppe.
Unsere «ea/ra/iWiraW/hW« Verp/ZzcB/z/zzge» fallen erst im Falle eines direkten
A/zg/v/W auf unser Land dahin.

Da wir mit keiner Hilfeleistung von aussen rechnen können, ist unsere Verteidigungspolitik auf
ein möglichst <«/<«•&« IWr/WZ/e« während einer bestimmten, wenn auch nicht unbegrenzten
Kriegsdauer ausgerichtet.

Liier liegt ein wichtiger Bm/Br«zzg.rpz//z,U zwischen den jVez//Wz7Wtz<?rp//z<Wz//zge/z und
einer wirtschaftlichen /»ZegraZzo« in eine Staatengemeinschaft. Ein Konflikt kann indes-

sen nur dann entstehen, wenn
die wirtschaftlichen Bindungen uns auch po/z/Ac/zezz ZzWzgezz aussetzen oder wenn die
Freiheit der K/veg.v/'orjorgc nicht gewahrt würde.

Von den kleinstaatlichen, neutralitätsgebundenen Voraussetzungen her lassen sich unsere fer/ez-
r/z'gzzzzgjr/ra/egzücBe'zz Afzzxzzzzezz wie folgt zusammenfassen und anschliessend in Vergleich mit wirt-
schaftlicher Integration setzen:

1. ALzx/W z/er Krzegii/e/7;/<7/zzzg

Wir wollen mit allen Mitteln solange als möglich verhindern, dass unser Land in einen Krieg
verwickelt wird oder in Konflikt geratenen Drittstaaten einseitig Vorteile eingeräumt werden.

2. Mzzxzzzze z/er De/ezzttzze

Wir wollen auf jegliche Machtansprüche, Provokationen, Aggressionen und Präventivoperationen
verzichten. Das heisst nicht, dass wir den uns aufgezwungenen Abwehrkampf allein mit passiven
Schutzmassnahmen führen müssen. Eine Fremdbeherrschung wollen wir mit allen uns zur Ver-
fügung stehenden Mitteln militärischer und ziviler Widerstandskraft abwenden können.

3. Maxime der BejeBräzz^z/zzg zzzz/ Bez/ro/)zzzz.g.s\j/z//e/z, die eine Landesverteidigung noch sinnvoll
erscheinen lassen.

In apokalyptischen Fällen eines allgemeinen Krieges mit Massenvernichtungsmitteln gibt es

keinen Schutz, auch für gerüstete Grossmächte nicht, für die gilt: «Wer zuerst schiesst, stirbt
als zweiter.» Vergeltungspotentiale, mit denen sich Nuklearmächte in Schach halten, sind uns

versagt. Ein totaler Vernichtungsschlag gegen einen Kleinstaat ist auch höchst unwahrscheinlich.
Gegen die Gefahren der viel wahrscheinlicheren Kriegsformen der hundert kriegerischen Kon-
flikte seit der atomaren Erpressung von Nagasaki und Hiroshima sind uns wirksame Abwehr-
möglichkeiten gegeben.

4. Mz«cz>//e z/er zzzzz/zzrie/zz/ezz ,S7cBerBez7

In unsere Strategie der Selbstbehauptung sind iz//e Mittel der Staatspolitik einzubeziehen. Die
Armee ist, wenn auch bis heute wirksamstes Instrument, nicht mehr alleinige Trägerin der
Landesverteidigung.
Die in letzter Zeit oft irrig interpretierte Gesamtverteidigung («imbécilité totale») hat nichts
mit einer «Militarisierung des Volkes» zu tun. Sie ist nichts als ein organisatorisches Konzept
der Koozy/zzzz/Zzozz aller ziviler und militärischer Bereiche der Staatssicherheit.

Sie ist keine «Ideologie», sondern sie will dem Pz-zzzzzzZ z/er po/z/Ac/zezz T/zzzzZr/zzAz'zzzzg

(die politische Führung trägt aber auch die Verazz/zzzor/zzzzg.' Für zu vieles muss die
Armee als «Prügelknabe» herhalten und den Interessen des ganzen Volkes gegen-
über den rein militärischen Interessen im Kriegsfälle Rechnung tragen.

3. Afzzx/zzze z/er Hzzzzz//zz«,gy/rez7>ez7

Die Staatsführung in Konfliktsfällen lässt sich nicht in Rezeptreaktionen vorprogrammieren.
Die Strategie bleibt die Dozzzà'zze z/er /rezezz AZzzzz/r/zz7zrzz;zg. Jede Einseitigkeit der Sicherheits-
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Politik schränkt sie ein und erschwert die Ausschöpfung V/er Möglichkeiten in der Abwendung
erpresserischer Gewaltandrohung oder gar einer Aggression.

Die Regz'erzz«g soll in /eder Kràe die möglichst präjudizierte Wahl der konkreten
Lage angemessenen Massnahmen treffen können: Zur Wahrung der fze//te/, der dez/?o-

^rzz/AcAe« F/aa/r/omr und des ÜBer/eBe/zr als Nation.

Gibt es /4/te»ß/zAe« zu dieser Strategie der Friedenssicherung und Selbstbehauptung?

Im Zuge einer engern Zusammenarbeit im Rahmen einer europäischen Staatengemeinschaft drängt
sich die

Frage nach einer gemeinschaftlichen Sicherheitspolitik (etwa auf dem Wege einer
A//zA»zJ auf:

- Die eine Möglichkeit würde — unter VerzzcB/ zzzz/ die Nezz/rVi/ä/ — im Anschluss
an einen bestehenden Verteidigungspakt (heute NATO oder Warschauer Pakt) be-

stehen. Abgesehen davon, dass auf absehbare Zeit ein solcher Entscheid unseres Vol-
kes undenkbar wäre, würden weder unsere Sicherheit zunehmen noch unsere Bela-

stungen geringer. Jede Allianz schliesst gege/zte/ige Verpflichtungen und zzAergeorz/-

zze/e Entscheide ein. Geringfügige militärische Vorteile, z.B. gemeinsame Verteidi-
gungsplanung, Erleichterungen der Kriegsmaterialbeschaffung, mögliche Entlastung
im Bereiche der Luftkriegführung, sind zweifelhaft und vermöchten die w/teerzzAc-
gerzAe« /lz///zzge/z nicht annähernd aufzuwiegen. Der Sicherheit Europas würde damit
zudem nicht der geringste Dienst erwiesen (ebenso wenig wie mit einer e/AteV/ge/z
Abrüstung).
(Flankensicherung für Ost und West im neutralisierten Alpenraum.)

- Als andere Möglichkeit wäre ein Pub/ unter Nezz/zvz/e«, etwa mit Oesterreich, /Wo-
re/AcB denkbar. Aber auch eine solche Lösung ergäbe keine überwiegenden Vorteile,
weder im nationalen noch im internationalen Interesse (der BeLzr/z/zzgrizz/rg/eAA würde
zz/zr stärker treffen

Nicht beurteilbar sind heute die Verhältnisse, die sich mit der ß/W«//g ezAer pz/ropäAc/teZ zzezz/ra/z-

Aer/e« Zo/ze zwischen West und Ost ergäben. Sie würde an der bewaffneten Neutralität der
Schweiz und Oesterreichs kaum etwas ändern, sondern sie vielmehr als Fzzp/or der F/izA'/z/ä/
bestätigen.

Aber auch Versionen des gezz/zz/z/orezz W/BerAa/zAer («soziale Verteidigung») — als Ergebnisse
einer pseudowissenschaftlichen Friedensforschung aus dem Ausland importierter Ideen — stellen
keine echten Alternativen dar. (Als Tez'/beitrag zum Schutze gegen fremde Machteinflüsse können

Massnahmen zur Weiterführung der Abwehr mit Methoden des aktiven und passiven
Widerstandes wirksam sein, wenn trotz präventiver und militärischer Anstrengungen
das Staatsgebiet oder Teile davon Pore/z/ werden sollten.)

Der «Friede» wäre auf diese Weise zwar kampflos zu haben, aber um den Preis der freiwilligen
Unterwerfung unter fremde Macht und Terror ohne freiheitliche Selbstbestimmung.

(Eine sog. gewaltlose Besetzung würde uns nicht davor schützen, Krieg zu führen, aber
nicht mehr zum Schutze des eigenen Landes, sondern für die Interessen der Besetzungs-
macht

Zusammenfassend ist zu sagen, dass

es vorläufig FezAe A/te»a/zAe« zur geltenden Politik der bewaffneten Neutralität gibt,
die uns einerseits zzzeèr Fz'cBerBezV zur Erfüllung unserer nationalen und internationalen
Aufgaben geben würde
und anderseits in der zunehemenden wirtschaftlichen und technischen I/zteY/epezzz/ezzz
zzzeBr Fpze/ra«/» zur internationalen Mitwirkung schaffen könnte.

• Unsere neutralitätspolitische Sonderstellung verschliesst uns weder eine aP/zAe Bete'-
/igzzzzg an der Lösung europäischer Probleme noch eine aerAarP/e lVe//o//e»Bez7. Eigen-
ständigkeit, Neutralität und Landesverteidigung einerseits und Par/zzzpa/zozz am Welt-
geschehen anderseits sind keine zz/zaerröF/z/zcBezz Gegensätze!
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Gerade der Neutrale kann Dienste leisten, die andern Staaten eher versagt bleiben.

Die Ne«/ra/e« sind deshalb die letzten, die tfPrz'A/'ezz und die PzcPer/zzzg ihrer Poî/Vz'o/ze/z Per Frze-

Pezzr und der 5VaPz7z'.Herz«zg aufgeben dürfen!

Az/rzzzz'/Äzz/zge/z ez'/zer Jn/egra/zo«

Zunächst sei klargestellt, dass die vor dem Abschluss stehende Vereinbarung zwischen der Sc£ttv/z
zz/zP Per FWG

ein re/wer Wz'r/rcpzz/z'rappo/zz/zze/z (wenn auch mit BerozzPerPezVezz,) ist, das zu keiner
Änderung der schweizerischen Politik zwingt, weder innen- noch aussenpolitisch.

Dieser Hatzpe/rrer/rag bringt die Abschaffung der Industriezölle im gegenseitigen Wirtschaftsver-
kehr, regelt die Wettbewerbsprinzipien, enthält Agrarkonzessionen und Klauseln zur temporären
Anwendung von Schutzmassnahmen gegenüber einheimischen Gütern, setzt eine rein konsultative
gemischte Kommission ein und schafft schliesslich die VorzzzzjreZzzzzzge« zzz az«'/erc?r Zz/razzzzzzezz-

zzrPezV.

Weder die r/iZzB/zcPe Fzgezzr/äzzPzgPezV noch die PzreA/e DezzzoAra/z'e, der FoPera/wzzzzzz oder die
Nezz/ra/z/zP werden eingeschränkt, was im Falle eines Bez/rzV/er unvermeidlich wäre. Von einer
We/zPa/zg der schweizerischen Politik ist in Pzerez» «Integrationsprozess» nicht die Rede.

(Dies sah bis vor einiger Zeit anders aus, indem ein solches Abkommmen an Stelle eines
Beitrittes unmöglich schien. Das EWG-Konzept liess eine solche für uns zweckmässige
Lösung nicht erwarten.

Mit der Konsolidierung ist die EWG — auch aus eigenen Interessen — zur Einsicht
gelangt, dass für die zzezz/rzz/e/z Mzza/ezz ein Vo/ZPei/rzA vorläufig nicht in Frage kommen
kann.)

Mit diesem EWG-Abkommen, das uns keine weitergehenden Verpflichtungen als im EFTA-Rahmen
bringt, entstehen keine Dz/ererrezz.W/Äz'o/zezz zzzr LtzzzPerver/eiPzgzzzzg.

Indirekte Einflüsse dieser wirtschaftlichen Massnahmen können schlimmstenfalls entstehen, wenn

durch den Wegfall der Zolleinnahmen (ca. 1 Milliarde), ohne Kompensation mittels
zusätzlicher Einnahmen des Bundes (z.B. durch eine Mehrzwecksteuer), der Fzzzzzzzz-

raP/zzezz Per FAID noch weiter gedrückt werden sollte.

Diese Gefahr einer substanziellen Fz'zzezzgzzzzg Per Weprzzzzrgzzpezz, welche die Aufrecht-
erhaltung des geltenden Landesverteidigungskonzeptes und damit einer glaubwürdigen
Sicherheitspolitik in Frage stellen würde, ist indessen weniger vom EWG-Abkommen als

vielmehr aus andern Gründen von po/z/AcPer Seite her zu befürchten.

Ein Kleinstaat, dessen Nationaleinkommen die 100 Milliarden-Grenze überschritten hat, sollte in
der Lage sein, trotz gewaltiger Zunahme seiner Verpflichtungen, für seine PzrPerPezV mindestens
2 % aufzuwenden, solange es im Wohlstand und Luxus schwelgt

Wenn die EWG-Annäherung, wie dies damit ja bezweckt ist, zur Erhaltung der zzzzr/rcPa/FzcPe/z

ProrperzVP/ unseres Landes und zur Err/zzrPzzzzg Europas beiträgt,

ist damit auch der Landesverteidigung gedient; denn eine r/tZZÄe Wz'r/ürPi/// ist eine Vor-
aussetzung zur Erfüllung der zunehmenden Staatsaufgaben und damit auch zur Auf-
rechterhaltung einer wirksamen, glaubwürdigen Sicherheitsstrategie.

Es ist nun indessen zu erwarten, dass die Ezz/zzzzTA/zzzzg z/er zzPerzz<z/zo«a/ezz WrPoppe/zzzzg über das

rein wirtschaftliche Abkommen hinaus als ppzzazaAcPer Prozew zcezVergePezz wird. Dieses schafft
ja auch in besondern Bestimmungen die Möglichkeit einer zzzezVerzz Pzzr/zzzpzzPo/z am Dz/egrzz/zozzr-

zzorgazzg Per EWG.
Die .S'cPzeezz kann es sich nicht leisten, in eine Irotozozz, eine Aussenseiterposition, zu geraten und
vom f/ArPerezz FWG-B/ocP diskriminiert zu werden. Sie muss Wer/ darauf legen, zzzz'/gej/ei'/ezz zu
können bei der Weiterentwicklung der b/ezz/ezzgezzzezzzrePz///.

Wie zeezü sich dieser Prozess in Richtung einer stärkern po/z/zrepezz BzzzPzzzzg entwickelt, ist heute
kaum voraussehbar.

Alles wäre viel leichter, wenn Wej/ezzropa im po/z'mcPe« WePPz'/p der Polarität zwischen Macht-
und Ideologieblöcken nicht Pzzr/ez wäre!
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Zunächst wird aus der EWG-Annäherung eine /«Ze/zr/Vere Koopera/«)« im /eck«o/ogAcke/z Bereich
erwachsen (und damit eine weitere, eigentliche Integrationsphase einleiten: z. B. im Umweltschutz,
im Verkehrswesen, in der Währungspolitik u. a. m.).
Auf noch nicht absehbare Zeit ist daher im Zuge einer za/zekweWe« M/err/epeWe/zz mit dem
Erreichen jenes bc/;tûe//e«èe;'e/c/fer zu rechnen, mit dem die po/zVAcke zlkkrh/g/gkt'A einsetzt.

Damit werden Interessenkollisionen mit der Neutralitätspolitik auftreten, selbst wenn die neu-
tralitätsrecMzcke« Verpflichtungen noch unangetastet bleiben.

Mir scheint indessen, dass auch in dieser Phase die E/gewrikWigkeii t/er riadi/icke«
bic/;er/.)e;irpo/iiik, die sich primär auf den Kriegsfall zwischen Drittstaaten ausrichtet,
unbeeinträchtigt bleiben muss und kann.

Erst wenn sich die Einordnung der Schweiz in einen cwropäAcke» b/ttzAevzkz.W über die 1. (wirt-
schaftliche) und 2. (technische) Integrationsphase hinaus aufdrängen wird, müssten auch die
/etzte« neutralitätspolitischen Souveränitätsschranken fallen.

Wenn ein Ezirop« von dannzumal — vielleicht in Utopia umgetauft — zu einer po/AAck gemk/or-
£7»é«V zusammenwachsen sollte, ohne Purto zu sein in einem geteilten Erdteil, wird auch

eine

Aztegr/er/e bzckerke/Apo/Azk im Rahmen einer Gemeinschaft, die nicht mehr NATO
heissen wird, unvermeidlich sein, sofern bis dahin ein Ver/e///ig«»gwprtezzz »kerkaz/pt
«ock zzoV/g oder uns ein andersgeartetes Regime nicht azz/gezzrv/zzge» ist

dck/zouke/rzzirk/zzrage«

Aus der Gege»«kerr/e//««g von

Landesverteidigung und Wirtschaftsintegration
möchte ich aus heutiger Sicht zusammenfassend folgende Schlüsse ziehen:

(Zuverlässigere Erkenntnisse werden die definitive Einigung mit der EWG und nament-
lieh die weitere Entwicklung vermitteln.

1. iVezAra/zAP und sind als Hauptelemente unserer Sicherheitsstrategie, durch
die wirtschaftliche Vereinbarung mit der EWG, in absehbarer Zukunft weder in Frage gestellt
noch eingeschränkt. Wirtschaftsintegration und Landesverteidigung stehen sich nicht im Wege.

2. Sollte in einer spätem Zukunft ein zzz/zekvzeW« po/AAcker EvgugewcvZ der Schweiz im Fort-
gang des Zusammenschlusses Europas (des weitern Lebensraumes, dem wir zugehören) aus dem
Wirtschaftsabkommen erwachsen, dann wird in erster Linie die iVezzAa/zVk/ in den Wandlungs-
prozess einbezogen werden. Wenn sie im zwangsläufigen Gang der Geschicke bessern Über-
lebensmöglichkeiten unserer Nation in einem neugestalteten Europa von Morgen geopfert wer-
den muss, so wird damit selbstverständlich auch die Li.Wester/tvJhp/vg betroffen.

Die Landesverteidigung ist nicht Selbstzweck.

Sie hat sich z/kergeordvefe« /«tererre« des Landes, namentlich mit Rücksicht auf die ver-
änderliche Weltlage und das künftige Schicksal Europas, zu unterziehen.

3. Die WzVzmka/A/zzfegrrzAo« ist keineswegs die einzige Komponente, der die Lage unseres Landes
in der Völkergemeinschaft ausgesetzt ist. In der noch von Machtpolitik, Gewalt, ideologischer
Spaltung und nationalem Egoismus geprägten Welt sind weit schwerwiegendere Existenzfragen
zu meistern. (Aus dieser Sicht ist der Wirtschaftszusammenschluss keine PLzzzpAorge r/er Luvr/er-
eerfe/d/gz^g/j

Solange die mit der Weltlage verbundenen Gefahrenmomente nicht beseitigt sind, dürfen
ob wirtschaftlicher Interessen weder unsere Eigenständigkeit noch unsere Sicherheit in
Frage gestellt werden. (Die Izz/egrzz/zozz entlastet uns ja nicht von den iVezzAö/AäA- zzzH

Lrt«r/e.ti'erre/dzga«gj'ferp///t:/t/r2»ge;2.U

Unter diesen Aspekten kommt unserer dAkerkrvAArrAeg/e und damit der Landesverteidigung
keine der Wirtschaftspolitik nachgeordnete Bedeutung zu!
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Solange wir in diese internationalen Spannungsverhältnisse gestellt sind, bleibt die Landesver-
teidigung ein Garant unserer VzTAe/Aei/, mit der wir auch der europäischen Umwelt
c/e« éer/e/z Diez«/ erweisen, einen bessern, als wenn wir uns politisch einseitig engagieren.

(«Der Kleinstaat muss in seiner Aussenpolitik die Kunst der Geduld und des Wartens besitzen,
aber auch die Fähigkeit, im rechten Moment richtig zu handeln», Kekkonen.

Unsere S'/ra/egze r/er Fic/w/te// und die damit verbundenen Selbstbehauptungsmassnahmen, samt
unsern WehraufWendungen,

schliessen eine aF/ietve ro/ir/arirc/te zur Lösung der internationalen
Probleme des Überlebens, der Entwicklungshilfe, des wirtschaftlichen Ausgleichs, der
sozialen Ordnung und der Friedenssicherung

in keiner Weise aus.

So sind auch Wirtschaftsintegration und Landesverteidigung solange als möglich zz/c/z/

a/r Azz/z'/Ferezz, sondern z/z Fp/z/Fere zu lösen.

4. Dies trifft auch für die möglichen Neée/zzA/Az/zzgezz t/cr Wz>/rcAa//w'zz/egz-a/zozz auf die Interes-
sen der Landesverteidigung in ihrer Abhängigkeit von der Wirtschaftslage zu:

- allfällige finanzielle Konsequenzen

- Folgen für die Kriegsvorsorge und

- zunehmende Abhängigkeit vom Ausland, namentlich in der Rüstungsbeschaffung,

ein Problem, das im Zusammenhang mit der Waffenausfuhrfrage für die Landesverteidigung
zur Zeit von aktuellerer Bedeutung ist als das EWG-Abkommen

Vor etwas mehr als 150 Jahren ging es im Ringen um eine /rez/ze/Z/zV/ze zzzzt/ /or/jcArz'///z'cfze
Po/z'/zA

um die Wahrung der föderalistischen Struktur unseres Landes,
um die Integration der Kantone in die übergeordnete Gemeinschaft des Bundes.

Heute geht es um einen analogen Prozess im internationalen Bereich.

Die schweizerische Waffenherstellung'
Die schweizerische Rüstungsindustrie setzt sich aus wenigen staatlichen und einigen privaten
Betrieben zusammen, die ihrerseits wieder auf Tausende von Zulieferfirmen zurückgreifen müssen.
Die Bundesbetriebe arbeiten in erster Linie für Bundesaufträge. Ihr Anteil an den Waffenkäufen
des Bundes belief sich in den letzten Jahren auf rund 11 %, ist also wesentlich kleiner als der
Anteil von 28 %, den die Waffenbezüge aus dem Ausland ausmachen.

Die weitaus grösste Bedeutung für die Ausrüstung unserer Armee kommt der privaten inländischen
Industrie zu. Sie produziert annähernd zwei Drittel (61%) der in der schweizerischen Armee
verwendeten Waffen und Geräte. Von ihrer volkswirtschaftlichen Stellung abgesehen ist sie also

eine wichtige Stütze der Landesverteidigung.
Die schweizerische Kriegsmaterialausfuhr erreichte 1970 den Betrag von rund 196 Millionen Fran-
ken, wovon 127 Millionen auf Waffen entfielen. Das sind weniger als 1 % der gesamten Schwei-
zerischen Ausfuhr. Dieser zahlenmässig sehr geringe Anteil täuscht aber über die eigentliche Bedeu-

tung dieses Exportes hinweg. Auch in der Waffenindustrie ist die Schweiz nur konkurrenzfähig,
wenn sie hochwertiges, modernstes Material anbieten kann. Moderne Geräte dieser Kategorie
gehören zu den technisch anspruchvollsten und in der Forschung und Erprobung aufwendigsten
Industrieerzeugnissen. So bedauerlich das ist, die Fortschritte und Entwicklungen im Bereich der
Rüstung sind vielfach technologisch bahnbrechend. Hier kann die Schweiz ihr Industriepotential
ihr «Know how» ausnützen. Das anspruchslose Material wird von den möglichen Kunden zumeist
selbst hergestellt.
Die schweizerischen auf dem Rüstungssektor tätigen Betriebe sind in dreifacher Hinsicht auf die
Exportmöglichkeit angewiesen: Im Hinblick auf den Erfahrungsaustausch mit ausländischen Kon-
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